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Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Geschossflächenzahl

Baugrenze

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen

Grünflächen   - öffentlich -

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz
unterliegen  - Kulturdenkmale -
Erläuterung

Sonstige Planzeichen

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen

Zweckbestimmung: Fußweg

Zweckbestimmung: nur für Fahrzeuge der Landwirtschaft

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Trafostation

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  - öffentlich -

Hauptversorgungs - und Hauptabwasserleitungen

Elt. - Freileitung 220 kV mit 35,0 m Schutzstreifen

HD-Gasleitung

Mit Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsträger zu belastende Flächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grünflächen   - privat -

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete   - überbaubare Grundstücksflächen -

Dorfgebiete   - überbaubare Grundstücksflächen -

- nicht überbaubare Grundstücksflächen -
  Ausnahmen siehe § 23 (5) BauNVO

Pumpwerk

Beschreibung der Maßnahmen siehe Planungsrechtl. Festsetzung Nr. 5

Voraussichtliche Straßenböschungen (siehe Hinweis Nr. 2)

Zweckbestimmung: Holzabfuhr

Zweckbestimmung: Sackgasse

Zweckbestimmung: Straßenböschung

Durchfahrten zum Düsternsiepener Weg sind nur zulässig, wenn dieser nicht
über die Planstraße B oder die Straße „Alt Pungelscheid“ erreicht werden kann. 
Hiervon ausgenommen sind Not- und Rettungsfahrzeuge.
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5. Innerhalb des Schutzstreifens der 220 kV-Hochspannungsfreileitung (nachfolgend ELT- Freileitung) 
bedürfen, aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen zwischen den Eigentümern und der Elektromark, 
sämtliche Bauvorhaben und sonstige Nebenanlagen sowie Erdbewegungen im Auf- und Abtrag der 
Zustimmung der ELEKTROMARK Hagen. 
Die Zufahrt zu den Maststandorten der Freileitungen muss auch weiterhin mit schweren Fahrzeugen 
und Arbeitsmaschinen möglich sein. Um die Maste Nr. 26/34 und 27/35 ist eine Fläche von 40 x 40 m 
von jeglicher Bebauung freizuhalten. Eine Anpflanzung von Büschen, Sträuchern und Bäumen ist in 
diesem Bereich nicht gestattet. 
Im Schutzstreifen der Freileitungen dürfen nur niedrig wachsende Büsche und Sträucher angepflanzt 
werden, die eine maximale Höhe von 2,5 m nicht überschreiten. 
Bei der Anpflanzung von Bäumen am Rande des Schutzstreifens ist der Abstand zur Freileitung so groß 
zu wählen, dass der umfallende Baum im Endauswuchs die Leiterseile nicht berühren kann. Die 
Abstandsmaße sind bei ELEKTROMARK einzuholen. 
Bauvorhaben wie Straßen, Wege, Spielplätze, Parkplätze, Gebäude usw. sind nur gestattet, wenn die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu den Leiterseilen der Freileitung eingehalten werden und der 
Bauherr und Eigentümer die Auflagen und Bedingungen vor Baubeginn anerkennt und bei der 
Bauausführung einhält. Der Einsatz von Baugeräten wie Baukräne, Bagger usw. ist im Schutzstreifen 
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der ELEKTROMARK Hagen gestattet. 

 

6. Bei allen Gehölzpflanzungen innerhalb der Schutzstreifen der ELT- Freileitung und der Gashochdruck-
leitung Nr. 183 sind die spezifischen Schutzvorschriften zu beachten (vgl. Ziffer 5 u. 7). So sind im 
Schutzstreifen der ELT- Freileitung ausschließlich kleinwüchsige Sträucher mit einer maximalen Wuchs-
höhe von 2,5 m (z. B. Besenginster und Hundsrose) zu verwenden, ggf. sind höherwüchsige Gehölzbe-
stände zurück zu schneiden.  
Im Schutzstreifen der Gasleitungen sind die Vorschriften der DVGW - Technische Regel GW 315 zu 
beachten. So sind geschlossene Gehölzbestände und Einzelbäume nur bis auf einen Abstand von 
2,5 m beiderseitig der Leitungsaußenkanten zulässig. Strauchwerk mit Wuchshöhen bis 2,0 m Höhe ist 
innerhalb des Schutzstreifens möglich, sofern Messungen, Inspektionen und sonstige Maßnahmen oh-
ne Beeinträchtigungen möglich sind. In allen Zweifelsfällen ist vorab eine Abstimmung mit dem jeweili-
gen Versorgungsträger erforderlich 

 

7. Bei allen Arbeiten innerhalb der Schutzstreifen der ELT- Freileitung und der Gashochdruckleitung 
Nr. 183 sind die Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten 
(DVGW GW 315, Ausgabe 05/1979) zu beachten. Diese können bezogen werden z.B. bei der Deut-
schen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Technisch-wissenschaftlicher Verein, Josef-
Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn, Tel.: 0228 91 88-5, Fax: 0228 91 88-990, E-Mail: info@dvgw.de oder 
beim Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Telefon: 030 2601-0, Telefax: 030 2601-
1260, E-Mail: info@beuth.de, Internet: www.beuth.de 

 

8. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungsleitungen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 
und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe dieser Versorgungseinrichtungen sind von 
Hand auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um die Anzeige der erdverleg-
ten Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit zu bitten. 

 

9. An das Gebiet grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an, aus denen es zeitweise auch im Zuge der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Flächen zu Geruchs- und Geräuschimmissionen kommen 
kann. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

10. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich sind das DVGW-Regelwerk GW 125 und 
das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 1989), insbesondere Abschnitt 3.2, einzuhalten. 

 

11. Zur Sicherung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ist grundsätzlich die DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten. (Diese DIN-Norm regelt 
den Schutz von Vegetation und Boden bei Baumaßnahmen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zu-
sammenhang die Errichtung von Schutzzäunen als Sicherung vor Befahren und Ablagerungen.)  

 

12. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes 
W 405 der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) einzuhal-
ten. 

5.10 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft - Maßnahmentyp „ J “:  
• Anlage und Entwicklung eines naturnahen Gehölzbestandes, 
• Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen gemäß der Artenliste im Umweltbe-

richt, 
• Anlage von mindestens 3,0 m breiten Krautsäumen entlang der Süd- und Ostgrenze der Fläche, mit 

Ansaat einer auf die Extensivnutzung ausgerichteten Saatgutmischung,  
• entlang der Krautsäume sind mindestens 10 m breite Streifen mit Strauchpflanzungen vorzunehmen, 
• die randlichen Säume sind maximal 1 bis 3 mal jährlich zu mähen oder zu mulchen,  
• Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig. 

 

5.11 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1a BauGB:  
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereitet. Die Ein-
griffe sollen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes durch entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen auf öffentlichen Grundstücken kompensiert werden (siehe dazu auch die Aus-
führungen des Umweltberichtes). Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle (Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 
Maßnahmentypen A-J), also außerhalb der Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, werden 
hiermit den Eingriffsgrundstücken im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gemäß § 9 Abs. 1a 
Satz 2 BauGB im Ganzen zugeordnet. 

 
 
C Nachrichtliche Übernahmen 
 
1. Innerhalb des Plangebietes liegen mehrere Kulturdenkmale, die in der Planzeichnung entsprechend mit 

einem „D“ gekennzeichnet wurden. Der Schutz von Kulturdenkmalen schließt nach dem Denkmal-
schutzgesetz einen sogenannten Umgebungsschutz ein (§ 9 DSchG). Daher sind im Umfeld der Bau-
denkmäler geplante Baumaßnahmen rechtzeitig vor Baubeginn mit den zuständigen Denkmalbehörden 
abzustimmen.  
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können 
u.a. sein: Mauern, alte Gräber, Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffälli-
ge Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht wer-
den, sind diese gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) meldepflichtig und müssen der Gemeinde, 
der unteren Denkmalbehörde oder dem Westfälischen Museum für Archäologie, Außenstelle Olpe (In 
der Wüste 4, 57462 Olpe, Tel.: 02761 9375-0) unverzüglich gemeldet werden.  
Meldepflichtig ist der Finder, der Eigentümer und die sonstigen Nutzungsberechtigten sowie der Leiter 
der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 16 Abs. 1 und 2 DSchG bis zum Ablauf von 3 
Werktagen nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige bis zu einer Woche nach deren Absen-
dung, unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
behörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet ( §16, Abs. 3 DSchG). 

 

2. Sichtwinkel sind oberhalb 0,80 m über Straßenoberkante von jeder Sichtbehinderung dauernd freizuhal-
ten (gemäß § 30 (2) StrWG NRW). Es sind nur Einzelbäume zulässig, bei denen die Äste nicht unter 
2,50 m Höhe über Gelände ansetzen. 

 
 
D Hinweise 
 
1. Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für Zufahrten und Stellplätze 

genutzt werden, als naturnahe Garten- und Grünflächen anzulegen und zu pflegen. 
Sind überbaute Flächen in dem Bebauungsplan als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen festge-
setzt, dürfen auf ihnen Vorhaben, die eine wertsteigernde Änderung baulicher Anlagen zur Folge haben, 
nur zugelassen und für sie Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nur erteilt werden, 
wenn der Bedarfs- oder Erschließungsträger zustimmt und der Eigentümer für sich und seine Rechts-
nachfolger auf Ersatz der Werterhöhung für den Fall schriftlich verzichtet, dass der Bebauungsplan 
durchgeführt wird. Dies gilt auch für die dem Bebauungsplan nicht widersprechenden Teile einer bauli-
chen Anlage, wenn sie für sich allein nicht wirtschaftlich verwertbar sind oder wenn bei der Enteignung 
die Übernahme der restlichen überbauten Flächen verlangt werden kann. 

 

2. Die im Plan dargestellten Böschungsflächen für den Straßenausbau sind lediglich als unverbindliche 
Information zu verstehen. Die im Rahmen des konkreten Straßenbaues entstehenden erforderlichen 
Böschungsflächen (Aufschüttungen und Abgrabungen) können in ihrer Lage und Ausdehnung von den 
Darstellungen im Bebauungsplan abweichen.  

 

3. Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht in den Untergrund gelangen. Besonders im Bauzustand ist dar-
auf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund gelangen.  

 

4. Oberflächenwasser und anderes Abwasser darf nicht auf die Straßenflächen geleitet werden.  
 

3.3 Nicht überbaubare Grundstücksflächen  
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind nur Garagen und Stellplätze gemäß § 12 BauNVO 
zulässig, sowie die in § 6 Absatz 7, 10 und 11 BauO NRW (in der Fassung vom 01.03 2000) genannten 
baulichen Anlagen und Bauteile. Alle anderen Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen 
zulässig. Ausnahmen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind zulässig (siehe hierzu auch Ziffer 3.5). 

 

3.4 Bodenversiegelung auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen  
Bodenversiegelnde, ganzflächig verarbeitete Materialien, insbesondere Beton, Asphalt oder Kunststoff, so-
wie Betonunterbau für die Befestigung von Wegen, Zufahrten und Terrassen sind insgesamt nur zu höchs-
tens 20 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die übrigen 80 % sind dauerhaft unversie-
gelt zu halten und entsprechend den Angaben des Bebauungsplanes zu bepflanzen. 

 

3.5 Brauchwasser- und Regenwassernutzung  
Zisternen zum Auffangen von Regenwasser sowie Brauchwasseranlagen zur Gartenbewässerung und zur 
Nutzung für die Toilettenspülung und den Waschmaschinenbetrieb sind erwünscht und als Nebenanlagen 
gem. § 14 Abs. 2 BauNVO zulässig. 
Es ist sicherzustellen, dass das Wasser aus Zisternen nicht als Trinkwasser benutzt wird. 

 

3.6 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 2 BauGB) zur Energieeinsparung 
Die Hauptfassade der Gebäude ist nach Süden oder Südwesten auszurichten, damit im Winter die Solar-
strahlung genutzt werden kann. 

 
4.  Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
 
4.1 Je angefangene 300 m² öffentliche Verkehrsfläche ist innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen ein hoch-

stämmiger Laubbaum der Arten Stieleiche, Bergahorn, Bergulme, Spitzahorn, Sommerlinde oder Winter-
linde zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 16 cm). 

 

4.2 Auf den öffentlichen Grünflächen ist pro angefangene 200 m² ein hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen 
(Stammumfang in 1,0 m Höhe mind. 16 cm). 

 

4.3 Je angefangene 400 m² Baugrundstück ist auf dem jeweiligen Baugrundstück mindestens ein hochstäm-
miger Laubbaum (darunter fallen auch Obstbäume) zu pflanzen (Stammumfang in 1,0 m Höhe mindestens 
16 cm).  

 

4.4 Bei allen im Bebauungsplan festgesetzten Gehölzpflanzungen sind ausschließlich standortgerechte heimi-
sche Gehölze entsprechend der Liste im Umweltbericht zu verwenden. 

 
5.  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  
 
5.1 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -

Maßnahmentyp „ A “:  
• Erhalt der naturnahen Laubwaldbestände, 
• naturnahe Waldbewirtschaftung mit einzelstammweiser Zielstärkenutzung, 
• bei etwaigen Anpflanzungen ausschließliche Verwendung standortheimischer Gehölze, vorzugsweise 

regionaler Herkunft, 
• Entnahme standortfremder Bestockung (insbesondere Fichten) innerhalb von 10 Jahren,  
• Nutzungsverzicht von mindestens 10 Bäumen je ha, insbesondere vorhandene Horst- und Höhlenbäu-

me,  
• Entwicklung naturnaher Waldränder auf einer Breite von mindestens 10 m. 

 

5.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ B “:  
• Erhalt der alten Obstbaum-Hochstämme, 
• Durchführung eines fachgerechten Obstbaumschnitts alle 1 bis 3 Jahre, 
• extensive Nutzung ohne Einsatz von Pestiziden,  
• abgängige Bäume sind innerhalb von 2 Jahren durch Nachpflanzung geeigneter Obst-Hochstämme zu 

ersetzen, dabei vorzugsweise Verwendung regional typischer, alter Obstsorten (geeignete Sorten siehe 
Umweltbericht), 

• extensive Grünlandnutzung mit 1 - 2maliger Mahd pro Jahr oder extensive Weidenutzung, bei einer 
Nutzung als Weide sind die Obstgehölze durch geeignete Zäune vor Verbiss zu schützen. 

 

B Festsetzungen – gemäß § 9 BauGB 
 
1.  Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO 
 
1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß § 4 BauNVO 
 

Zulässig sind:  
1. Wohngebäude,  
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stören-

de Handwerksbetriebe,  
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Ausnahmsweise können zugelassen werden:  
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen. 

 

Nicht zulässig sind:  
1. Gartenbaubetriebe, 
2. Tankstellen. 

 
1.2 Dorfgebiete (MD) gemäß § 5 BauNVO 
 

Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Woh-
nen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe sowie von der Versorgung der Be-
wohner des Gebietes dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen. 
 

Zulässig sind:  
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und 

Wohngebäude,  
2. Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftlichen 

Nebenerwerbsstellen,  
3. sonstige Wohngebäude,  
4. Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
6. sonstige Gewerbebetriebe, 
7. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 
8. Gartenbaubetriebe,  
9. Tankstellen. 

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit  

den §§ 16 und 19 BauNVO 
 
2.1 Die Traufenhöhe, gemessen von Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden bis zum Schnittpunkt der Au-

ßenkante des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut, darf bei Gebäuden mit einem Vollge-
schoss 3,75 m und bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen 6,0 m nicht überschreiten. 

 

2.2 Die Firsthöhe bzw. maximale Gebäudehöhe (höchster Punkt Oberkante Dachhaut) wird auf maximal 9,0 m 
über Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden festgesetzt. Eine Überschreitung der maximal zulässigen 
Gebäudehöhe um maximal 2,0 m für technisch erforderliche, untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, 
technische Aufbauten für Aufzüge) ist ausnahmsweise zulässig. 

 
3. Bauweise nach § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit den §§ 22und 23 BauNVO 
 
3.1 Offene Bauweise (§ 22 BauNVO) 

In der offenen Bauweise sind Einzel- und Doppelhäuser bis zu einer Länge von 18,0 m zulässig. Dabei sind 
die für eine offene Bauweise festgesetzten Grenzabstände gemäß Landesbauordnung NRW einzuhalten.  

 

3.2. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich durch die gemäß § 23 BauNVO festgeleg-
ten Baugrenzen in Verbindung mit den Bestimmungen der Bauordnung NRW über Bauweise, Abstandsflä-
chen und Gebäudeabstände. Die Absteckmaße der überbaubaren Flächen sind, soweit sie nicht festgelegt 
sind, graphisch zu ermitteln.  
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Aufstellungsbeschluss:

Der Rat der Stadt Werdohl hat in seiner Sitzung am
....................   die Aufstellung der Bebauungsplanänderung
beschlossen.  Der Aufstellungsbeschluss  wurde gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB am ....................   ortsüblich bekannt
gemacht.

Werdohl, den ....................

.......................................
Bürgermeister

Bescheinigung Planunterlage:

Es wird bescheiningt,  dass die Darstellung des Katasters
mit dem Nachweis vom  ....................   übereinstimmt und
geometrisch einwandfrei ist.
Diese Planunterlage  entspricht den Anforderungen  des § 1
der Planzeichenverordnung.

Werdohl, den ....................

...........................................
Ö.b.V.I.  Lockemann

Auslegungsbeschluss:

Der Rat der Stadt Werdohl hat in seiner Sitzung am
....................   dem Entwurf der Bebauungsplanänderung
und der Entwurfsbegründung  zugestimmt und die
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
....................  ortsüblich bekannt gemacht.

Werdohl, den ....................

.......................................
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung  und die
Entwurfsbegründung  haben vom  ....................   bis
einschließlich  ....................   gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
öffentlich ausgelegen.

Werdohl, den ....................

.......................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss:

Der Rat der Stadt Werdohl hat die Bebauungsplan-
änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit
den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung  für das Land
Nordrhein-Westfalen  nach Prüfung der Bedenken und
Anregungen (§ 3 Abs. 2 BauGB) in seiner Sitzung am
....................  als Satzung beschlossen.
Desgleichen wurde die Begründung vom  ....................
beschlossen.

Werdohl, den ....................

....................................... .......................................
Bürgermeister Ratsmitglied

.......................................
Schriftführer

Schlussbekanntmachung:

Der Satzungsbeschluss  (§ 10 Abs. 1 BauGB) der
Bebauungsplanänderung  ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am  ....................   ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan  ist damit am  ....................   rechts-
verbindlich geworden.
Er liegt einschließlich der Begründung ab dem heutigen
Tage während der Dienststunden im Rathaus zu
jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Werdohl, den ....................

.......................................
Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften:

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung  der
Bebauungsplanänderung  ist die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften  (Beachtlichkeit  gemäß
§§ 214 und 215 BauGB) beim Zustandekommen  der
Bebauungsplanänderung nicht geltend gemacht worden.

Werdohl, den ....................

.......................................
Bürgermeister

A Rechtsgrundlagen – alle in der derzeit gültigen Fassung 
 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der 
Städte vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetztes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und 
Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 
 
Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -  vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
 
Landesbauordnung - BauO NRW - Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11.12.2007 (GV. NRW. S. 708), in Kraft getreten am 31.12.2007 
 
Gemeindeordnung - GO – Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes über die 
Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom 24.06.2008 (GV. NRW. 
S. 514), in Kraft getreten am 16.07.2008 
 
Straßen- und Wegegesetz - StrWG NRW - Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 182 des 
Dritten Befristungsgesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 306), in Kraft getreten am 28.04.2005.  
 
Denkmalschutzgesetz - DSchG – Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.03.1980 (GV. NRW. S. 226), zuletzt geändert durch 
Artikel 259 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274); in Kraft getreten am 
28.04.2005. 
 

5.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ C “:  
• Erhalt des verwilderten Gartens und des darin enthaltenen Kleingewässers, 
• Entschlammen des Teiches mit Abtransport des anfallenden Materials und Anlage flacher Uferbö-

schungen mit Neigungen zwischen 1:3 und 1:10, 
• gelenkte Sukzession des Gartens, das Zurückschneiden von Gehölzen sowie eine 1 bis 3malige Mahd 

der Freiflächen bleiben zulässig. 
 

5.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ D “:  
• Anlage und Entwicklung eines naturnahen Laubgebüsches, 
• Bepflanzung mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen gemäß der Liste im Umweltbericht unter 

Beachtung der Schutzvorschriften für Gasleitungen und ELT- Freileitung (siehe Hinweise),  
• in den Randbereichen Anlage von mindestens 3,0 m breiten Krautsäumen mit Ansaat einer auf die Ex-

tensivnutzung ausgerichteten Saatgutmischung, 
• die randlichen Säume sind maximal 1 bis 3 mal jährlich zu mähen oder zu mulchen,  
• Düngung und Pestizideinsatz sind nicht zulässig,  
• sofern Schutzstreifen von Gas- oder ELT- Freileitungen nicht bepflanzt werden sollen, sind diese eben-

falls als naturnaher Krautsaum anzulegen und zu entwickeln. 
 

5.5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ E “: 
• Erhalt der hochstämmigen Obstbäume auf der hofnahen Weide, 
• Durchführung eines fachgerechten Obstbaumschnitts alle 1 bis 3 Jahre, 
• extensive Nutzung ohne Einsatz von Pestiziden,  
• abgängige Bäume sind innerhalb von 2 Jahren durch Nachpflanzung geeigneter Obst-Hochstämme zu 

ersetzen, dabei vorzugsweise Verwendung regional typischer, alter Obstsorten (geeignete Sorten siehe 
Umweltbericht), 

• extensive Grünlandnutzung mit 1 - 2maliger Mahd pro Jahr oder extensive Weidenutzung, bei einer 
Nutzung als Weide sind die Obstgehölze durch geeignete Zäune vor Verbiss zu schützen.  

 

5.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ F “:  
• Erhalt der Quellflur und der angrenzenden Grünlandfläche, 
• Einzäunung mit Eichenspaltpfählen und dreilagigem Stacheldraht, 
• extensive Nutzung ohne Einsatz von Dünger und Pestiziden,  
• einmalige Mahd alle 1 bis 3 Jahre, in vernässten Bereichen von Hand mit Motorsense, Freischneider 

oder Balkenmäher, in trockeneren Bereichen auch maschinell, ab 15.09. mit Abtransport des Mähgutes. 
• Die den Quellbereich querenden Verkehrsflächen sind hinsichtlich der Einwirkungen auf die im Unter-

grund verlaufenden Schichtwasser, die Quellbereiche und den Bachlauf behutsam auszuführen. Die 
bestehenden Wasserwegsamkeiten müssen erhalten bleiben, hierzu ist in geeigneter Tiefe eine grobe 
Frostschutzschicht von ausreichender Stärke einzubauen. 

• Die vorgesehene Kanaltrasse ist im jeweiligen Grenzbereich mit einer Lehmpackung zu versehen. Da-
mit wird sichergestellt, dass eine evtl. vorhandene Grundwasserströmung hangabwärts nicht durch die 
Kanaltrasse unterbrochen und das Grundwasser entlang der Rohrwandungen in die Rohrbettung abge-
leitet wird. 

 

5.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ G “:  
• Erhalt der bestehenden Gehölzgruppe,  
• Schnittmaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit sind zulässig. 

 

5.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ H “:  
• Erhalt des Gehölzstreifens, 
• eine abschnittsweise Pflege durch ein „auf-den-Stock-setzen“ alle 10 - 15 Jahre ist zulässig. 

 

5.9 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft -
Maßnahmentyp „ I “:  
• Entwicklung von extensivem Grünland mit Gehölzgruppen, 
• Bepflanzung von mindestens 10 % der Fläche mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen gemäß 

der Artenliste im Umweltbericht unter Beachtung der Schutzvorschriften für Gasleitungen und ELT- Frei-
leitung (siehe Hinweise),  

• Ansaat der Restflächen mit einer auf die Extensivnutzung ausgerichteten Saatgutmischung und Nut-
zung als extensives Grünland, 

• Mahd der Grünlandflächen maximal 1 bis 3 mal pro Jahr,  
• Düngung, Herbizid- und Pestizideinsatz sind nicht zulässig,  
• die Anlage von Wegen mit wassergebundener Decke und von Flächen mit Schotterrasen ist zulässig. 
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